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Vorwort

Seit 45 Jahren regelt das Berliner Datenschutzgesetz die Datenverarbeitungen 
durch öffentliche Stellen im Land Berlin. Zwischenzeitlich wurde das Gesetz mehr-
fach überarbeitet und neu gefasst. Ein Blick zurück zeigt: Im Gesetz spiegelt sich 
die Entwicklung des Datenschutzrechts in Deutschland und Europa wider. Wichtige 
Meilensteine des Datenschutzrechts wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zur Volkszählung, die erste europäische Datenschutzrichtlinie von 1995 sowie 
zuletzt die europäische Datenschutz-Grundverordnung führten zu umfassenden 
Gesetzesnovellen. 

Im Juli 1978 trat das Berliner Datenschutzgesetz in seiner ersten Fassung in Kraft. 
Es nahm „sowohl unter den deutschen Datenschutzgesetzen als auch im interna-
tionalen Vergleich einen vorderen Platz ein“, wie der erste Berliner Datenschutz-
beauftragte, Dr. Hans-Joachim Kerkau, in seinem ersten Jahresbericht feststellt. 
Eine wesentliche Verschärfung gegenüber dem Bundesdatenschutzgesetz betraf 
die Datenübermittlung durch öffentliche Stellen an private Stellen: Sie war im 
Anwendungsbereich des Berliner Datenschutzgesetzes nur mit Einwilligung zuläs-
sig. Schon damals regelte das Gesetz ausschließlich die Datenverarbeitung durch 
Landesbehörden und sonstige öffentliche Stellen im Land Berlin. 

In den Folgejahren konzentrierte sich der Berliner Gesetzgeber auf die Schaffung 
bereichsspezifischer Datenschutzregelungen wie das Landesmeldegesetz oder 
das Archivgesetz. Dies änderte sich trotz mahnender Worte des Datenschutzbe-
auftragten zunächst auch nicht nach dem wegweisenden Volkszählungsurteil des 
Bundesverfassungsgerichts von 1983. Mit dem Urteil wurde das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung anerkannt und damit eine wichtige Grundlage 
für den Datenschutz in Deutschland geschaffen. Dem zunehmend veralteten Ber-
liner Datenschutzgesetz standen eine rasante technologische Entwicklung und 
eine wachsende gesellschaftliche Anerkennung des Datenschutzes gegenüber. 

Erst 1990, sieben Jahre nach dem Volkszählungsurteil, setzten die Gesetzgeber im 
Bund und im Land Berlin mit Novellen die Forderungen des Bundesverfassungsge-
richts konsequent um. Seitdem sieht das Berliner Datenschutzgesetz ein gebühren-
freies Auskunftsrecht für alle Bürger:innen über die zu ihnen gespeicherten Daten, 
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den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie weiterer Angaben 
vor. Das Gesetz galt erstmals für jede Form der Datenverarbeitung und unter-
schied nicht mehr zwischen Daten in Dateien oder Akten. Darüber hinaus war eine 
Datenverarbeitung nur dann rechtmäßig, wenn eine spezielle Rechtsvorschrift sie 
erlaubte oder eine Einwilligung vorlag. 

Mit der Änderung des Berliner Datenschutzgesetzes vom 3. Juli 1995 wurden die 
Aufgaben der Aufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen Bereich von der Senats-
verwaltung für Inneres auf die bzw. den Berliner Datenschutzbeauftragten über-
tragen. Damit wurde einer langjährigen Empfehlung Rechnung getragen, im Land 
Berlin die Datenschutzaufsicht über die öffentliche Verwaltung und die privaten 
Unternehmen in einer Hand zusammenzufassen. Im selben Jahr wurden mit der 
Verabschiedung der Europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG erstmals Min-
deststandards für den Datenschutz in der Europäischen Gemeinschaft geschaf-
fen, die es in nationales Recht umzusetzen galt. Wie schon in der Vergangenheit 
wartete der Berliner Gesetzgeber zunächst die Entwicklung auf Bundesebene ab. 

Am 12. Juli 2001 wurde das neue Berliner Datenschutzgesetz verabschiedet, das 
sich weitgehend an den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes aus dem-
selben Jahr orientiert. Insbesondere im Bereich des technischen Datenschutzes 
enthielt das Berliner Datenschutzgesetz jedoch darüber hinausgehende Regelun-
gen. 

Als Reaktion auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 9. März 2010 
wurde im Folgejahr die Unabhängigkeit der bzw. des Berliner Datenschutzbeauf-
tragten gestärkt. Die Behörde unterlag fortan nicht mehr der Rechtsaufsicht des 
Senats. Ebenso 2011 wurden Neuregelungen aus einer Novellierung des Bundes-
datenschutzgesetzes übernommen, wie z. B. zur Auftragsdatenverarbeitung, zu 
Informationspflichten bei Datenpannen und zum Kündigungsschutz für betriebli-
che oder behördliche Datenschutzbeauftragte. 

Mit dem Berliner Datenschutzgesetz vom 31. Mai 2018 wurde das allgemeine 
Datenschutzrecht im Land Berlin anlässlich der europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung 2016/679 (DSGVO) völlig neu aufgestellt. Die DSGVO gilt unmittel-
bar und verbindlich für alle. An einigen Stellen hat der europäische Gesetzgeber 
den nationalen Gesetzgebern jedoch Spielräume für Ergänzungen und Konkreti-
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sierungen gegeben. Für den öffentlich-rechtlichen Bereich im Land Berlin finden 
sich diese Präzisierungen im neuen Berliner Datenschutzgesetz, wie es hier abge-
druckt ist (Teil 1 und 2 des Gesetzes). Für nicht-öffentliche Stellen gilt die DSGVO 
und das Bundesdatenschutzgesetz, wo nationale Regelungsspielräume ausge-
schöpft wurden. 

Neben der Anpassung an die DSGVO wurde mit dem Berliner Datenschutzgesetz 
auch die EU-Datenschutzrichtlinie für Polizei und Justiz (die sog. JI-Richtlinie EU 
2016/680) im Land Berlin umgesetzt. Sie regelt die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die Polizei- und Justizbehörden (Teil 1 und 3 des Gesetzes). 

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Meike Kamp
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
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(Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG)

Vom 13. Juni 2018*

* Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Berliner Datenschutzgesetzes und 
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Teil 1  
Gemeinsame Bestimmungen

Kapitel 1  
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Zweck

(1) Dieses Gesetz trifft in den Teilen 1 und 2 sowohl ergänzende als auch abwei-
chende Regelungen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Darüber hinaus erfolgt in den Teilen 1 und 3 dieses Gesetzes die Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhü-
tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 9).

(3) In den Teilen 1 und 4 trifft dieses Gesetz Regelungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die weder in den Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679 noch der Richtlinie (EU) 2016/680 fallen.

§ 2 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
Behörden und sonstige öffentliche Stellen (insbesondere nichtrechtsfähige Anstal-
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ten, Krankenhausbetriebe, Eigenbetriebe und Gerichte) des Landes Berlin und der 
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts im Sinne des §  28 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (öffentliche 
Stellen).

(2) Als öffentliche Stellen gelten ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher 
Stellen auch Vereinigungen des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen und an denen das Land Berlin mit absoluter Mehrheit 
der Anteile oder mit absoluter Mehrheit der Stimmen beteiligt ist. Nehmen nicht-öf-
fentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, sind sie 
insoweit öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Das Abgeordnetenhaus, seine Mitglieder, die Fraktionen sowie ihre jeweili-
gen Verwaltungen und Beschäftigten unterliegen nicht den Bestimmungen dieses 
Gesetzes, soweit sie zur Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbe-
zogene Daten verarbeiten.

(4) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die für die Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit zuständigen öffentlichen Stellen gelten nur Teil 1 und Teil 3 
dieses Gesetzes, soweit diese Stellen personenbezogene Daten zum Zweck der 
Erfüllung dieser Aufgaben verarbeiten.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit das Recht 
der Europäischen Union, im Besonderen die Verordnung (EU) 2016/679 in der 
jeweils geltenden Fassung, unmittelbar gilt.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gelten öffentliche Stellen, soweit 
diese als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, als nicht-öffentliche Stel-
len. Insoweit sind für sie nur die Regelungen der §§ 4 bis 6 und § 20 sowie § 22 
anwendbar. Im Übrigen finden für sie die für nicht-öffentliche Stellen geltenden 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) 
in der jeweils geltenden Fassung Anwendung mit Ausnahme von § 4 und § 38 des 
Bundesdatenschutzgesetzes.
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(7) Abweichend von Absatz 1 gilt § 19 auch für nicht-öffentliche Stellen, soweit 
diese personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung und Informationsfreiheit zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen 
Zwecken verarbeiten. Dies gilt nicht, soweit die Verarbeitung ausschließlich zur 
Ausübung persönlicher oder familiärer Tätigkeiten erfolgt.

(8) Besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz gehen den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes vor. Regeln sie einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz 
gilt, nicht oder nicht abschließend, finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwen-
dung.

(9) Für Verarbeitungen personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkei-
ten, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Richtlinie (EU) 2016/680 fallen, finden die Verordnung (EU) 2016/679 und Teil 
1 und 2 dieses Gesetzes entsprechend Anwendung, soweit nicht in Teil 4 oder in 
einem anderen Gesetz Abweichendes geregelt ist.

(10) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 stehen die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum und die Schweiz den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.

(11) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2016/680 stehen die bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schen-
gen-Besitzstands assoziierten Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gleich. Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.

Kapitel 2  
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 3 
Verarbeitung personenbezogener Daten

Außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/680 ist die nicht in 
besonderen Rechtsvorschriften geregelte Verarbeitung personenbezogener Daten 
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zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen lie-
genden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde, erforderlich ist und 

1. schutzwürdige Belange der betroffenen Personen wegen der Kategorien der 
personenbezogenen Daten, wegen der Zwecke der Verarbeitung, wegen der 
Dauer der Verarbeitung oder wegen ihrer Offenkundigkeit nicht entgegenste-
hen oder 

2. Bundesrecht vollzogen wird und dieses die Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht abschließend regelt.

Kapitel 3  
Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen

§ 4 
Benennung

(1) Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen 
Datenschutzbeauftragten. Dies gilt auch für öffentliche Stellen, die am Wettbe-
werb teilnehmen.

(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berücksichtigung ihrer Organisa-
tionsstruktur und ihrer Größe eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte oder ein 
gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt werden.

(3) Für die auf Grund Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 benannte Person wird eine 
Vertreterin oder ein Vertreter benannt. Für die Vertreterin oder den Vertreter gelten 
die Vorschriften dieses Kapitels entsprechend.

(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage der berufli-
chen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt, das sie oder er 
auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie 
auf der Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in § 6 genannten 
Aufgaben.
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(5) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigte oder Beschäftigter 
der öffentlichen Stelle sein oder ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags erfüllen.

(6) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten der oder des Daten-
schutzbeauftragten und teilt diese Daten der oder dem Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit mit.

§ 5 
Stellung

(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte 
ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten 
zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.

(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbeauftragte oder den 
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben gemäß § 6, 
indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den 
Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur 
Erhaltung ihres oder seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung 
stellt.

(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte 
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der 
Ausübung dieser Aufgaben erhält. Die oder der Datenschutzbeauftragte berich-
tet unmittelbar der höchsten Leitungsebene der öffentlichen Stelle. Die oder der 
Datenschutzbeauftragte darf von der öffentlichen Stelle wegen der Erfüllung ihrer 
oder seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.

(4) Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist nur in entspre-
chender Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. Die Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vor-
liegen, welche die öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach dem Ende der Tätigkeit als 
Datenschutzbeauftragte oder als Datenschutzbeauftragter ist die Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Jahres unzulässig, es sei denn, dass die 
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öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist berechtigt ist.

(5) Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte oder den Daten-
schutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, 
diesem Gesetz sowie anderen Rechtsvorschriften über den Datenschutz im Zusam-
menhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Die oder der Datenschutzbeauftragte 
ist zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Personen sowie über 
Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffenen Personen zulassen, verpflichtet, 
soweit sie oder er nicht davon durch die betroffenen Personen befreit wird.

(6) Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit 
Kenntnis von Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle 
beschäftigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht 
zusteht, steht dieses Recht auch der oder dem Datenschutzbeauftragten und den 
ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über die Ausübung dieses Rechts ent-
scheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen 
zusteht, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeige-
führt werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Daten-
schutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre oder seine Akten und andere Doku-
mente einem Beschlagnahmeverbot.

§ 6 
Aufgaben

(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Auf-
gaben:

1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und der Beschäftigten, die 
Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach diesem Gesetz 
und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften;

2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften 
über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, sowie der Strategien der öffent-
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lichen Stelle für den Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der 
Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und der Schulung der an 
den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Beschäftigten und der diesbezügli-
chen Überprüfungen;

3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und 
Überwachung ihrer Durchführung gemäß § 53;

4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;

5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 
zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation 
gemäß § 55 und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Aufgaben der oder des Datenschutzbeauftragten 
beziehen sich nicht auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch 
Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit und durch den Rechnungshof im 
Rahmen seiner unabhängigen Tätigkeit.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflich-
ten wahrnehmen. Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben und 
Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.

(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung ihrer oder seiner 
Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend 
Rechnung, wobei sie oder er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke 
der Verarbeitung berücksichtigt.

Kapitel 4 
Berliner Beauftragte oder Beauftragter  

für Datenschutz und Informationsfreiheit

§ 7 
Errichtung

Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine 
oberste Landesbehörde.
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§ 8 
Zuständigkeit

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist 
Aufsichtsbehörde für die öffentlichen Stellen des Landes Berlin.

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
ist Aufsichtsbehörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes für die Datenver-
arbeitung nicht-öffentlicher Stellen und öffentlicher Stellen, soweit diese am Wett-
bewerb teilnehmen.

(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
ist nicht zuständig für die Aufsicht über die von den Gerichten im Rahmen ihrer 
justiziellen Tätigkeit oder über die vom Rechnungshof in unabhängiger Tätigkeit 
vorgenommenen Verarbeitungen personenbezogener Daten.

§ 9 
Ernennung und Beendigung des Amtsverhältnisses

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
wird vom Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder 
gewählt und von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
ernannt. Sie oder er nimmt zugleich die Aufgaben der oder des Landesbeauftrag-
ten für das Recht auf Akteneinsicht nach § 18 Absatz 1 des Berliner Informations-
freiheitsgesetzes vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561), das zuletzt durch Artikel 
21 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160) geändert worden ist, wahr 
und führt die Amts- und Funktionsbezeichnung „Berliner Beauftragter für Daten-
schutz und Informationsfreiheit“ in weiblicher oder männlicher Form. Die oder der 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit muss über die zur 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse 
erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich 
des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Sie oder er muss über durch 
einschlägige Berufserfahrung erworbene Kenntnisse des Datenschutzrechts verfü-
gen und die Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst besitzen.
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(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
leistet vor der Präsidentin oder dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses fol-
genden Eid: „Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch getreu dem Grund-
gesetz, der Verfassung von Berlin und den Gesetzen zu führen und meine ganze 
Kraft dafür einzusetzen, so wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse 
Beteuerung geleistet werden.

(3) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Das Amtsverhältnis endet mit Ablauf der 
Amtszeit, durch Entlassung oder Rücktritt. Nach dem Ende der Amtszeit bleibt die 
oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Auffor-
derung des Präsidiums des Abgeordnetenhauses bis zur Ernennung einer Nachfol-
gerin oder eines Nachfolgers im Amt, längstens jedoch für neun Monate. Die ein-
malige Wiederwahl ist zulässig. Vor Ablauf der Amtszeit kann die oder der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit entlassen werden, wenn sie 
oder er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nicht mehr erfüllt sind.

§ 10 
Rechtsstellung

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhält-
nis.

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
handelt bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und bei der Ausübung ihrer 
oder seiner Befugnisse völlig unabhängig. Sie oder er unterliegt weder direkter 
noch indirekter Beeinflussung von außen und ersucht weder um Weisung noch 
nimmt sie oder er Weisungen entgegen.

(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
untersteht der Rechnungsprüfung des Rechnungshofs, soweit hierdurch ihre oder 
seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(4) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
sieht von allen mit den Aufgaben dieses Amtes nicht zu vereinbarenden Handlun-
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gen ab und übt während der Amtszeit keine andere mit diesem Amt nicht zu ver-
einbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. Insbesondere darf sie 
oder er neben diesem Amt kein weiteres besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen 
Beruf ausüben und weder der Leitung, dem Aufsichtsrat oder dem Verwaltungs-
rat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer 
gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Sie oder 
er darf nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben.

(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz ist, auch nach Beendi-
gung des Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihr oder ihm amtlich bekannt-
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für 
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die oder der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit entscheidet nach pflichtge-
mäßem Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über solche Angelegenheiten vor 
Gericht oder außergerichtlich aussagt oder Erklärungen abgibt; wenn sie oder 
er nicht mehr im Amt ist, ist die Genehmigung der oder des amtierenden Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit erforderlich.

(6) Im Übrigen wird die Rechtsstellung der oder des Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit durch Vertrag geregelt. Soweit in diesem 
Gesetz und im Vertrag keine abweichenden Bestimmungen getroffen worden sind, 
finden die für Beamtinnen und Beamte des Landes Berlin geltenden Vorschriften 
in dem Umfang sinngemäß Anwendung, als sie dem Wesen des Amtsverhältnisses 
entsprechen.

(7) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
ist berechtigt, zu seinem oder ihrem Jahresbericht vor dem Abgeordnetenhaus zu 
erscheinen und zu reden. Sie oder er ist darüber hinaus berechtigt, vor den Aus-
schüssen des Abgeordnetenhauses zu erscheinen und zu reden; sie oder er kann 
von der Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhauses oder eines Ausschusses 
auch dazu verpflichtet werden.
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§ 11 
Aufgaben

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat unbeschadet anderer in der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aufgaben 
die Aufgaben,

1. die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Daten-
schutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlasse-
nen Rechtsvorschriften, zu überwachen und durchzusetzen,

2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu sensibili-
sieren und sie darüber aufzuklären, wobei spezifische Maßnahmen für Kinder 
besondere Beachtung finden,

3. das Abgeordnetenhaus, den Senat und andere Einrichtungen und Gremien 
über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu beraten,

4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem 
Gesetz und sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich den 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, 
entstehenden Pflichten zu sensibilisieren,

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer 
Rechte auf Grund dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Daten-
schutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlas-
senen Rechtsvorschriften, zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls zu die-
sem Zweck mit den Aufsichtsbehörden des Bundes, der Länder oder anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenzuarbeiten,

6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, 
einer Organisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 55 der Richtlinie (EU) 
2016/680 zu befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem 
Umfang zu untersuchen und den Beschwerdeführenden innerhalb einer ange-
messenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung zu 
unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder Koordinie-
rung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist,
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7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, auch durch Informati-
onsaustausch, und ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche Anwendung 
und Durchsetzung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Daten-
schutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlasse-
nen Rechtsvorschriften, zu gewährleisten,

8. Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschrif-
ten über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, durchzuführen, auch auf der Grund-
lage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen 
Behörde,

9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken,

10. Beratung in Bezug auf die in § 55 genannten Verarbeitungsvorgänge zu leis-
ten und

11. Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses zu leisten.

Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 nimmt die oder der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zudem die Aufgabe nach 
§ 46 wahr.

(2) Zur Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Aufgabe kann die 
oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zu allen 
Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, 
von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an das Abgeordnetenhaus oder 
einen seiner Ausschüsse, den Senat, sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an 
die Öffentlichkeit richten. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ist vor dem Erlass von Gesetzen, Rechtsverordnungen oder 
Verwaltungsvorschriften anzuhören, wenn sie die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten betreffen.

(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
erleichtert das Einreichen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 genannten Beschwer-
den durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, 
das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunika-
tionsmittel ausgeschlossen werden.
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(4) Die Erfüllung der Aufgaben der oder des Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit ist für die betroffene Person unentgeltlich. Bei 
offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anfragen, insbesondere im Fall von 
häufiger Wiederholung, kann die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der Ver-
waltungskosten verlangen oder sich weigern, auf Grund der Anfrage tätig zu wer-
den. In diesem Fall trägt die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder exzes-
siven Charakter der Anfrage.

§ 12 
Tätigkeitsbericht

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
erstellt einen Jahresbericht über ihre oder seine Tätigkeit, der eine Liste der Arten 
der gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen, einschließ-
lich der verhängten Sanktionen und der Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679, enthalten kann. Die oder der Berliner Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit übermittelt den Bericht dem Abgeordneten-
haus und dem Senat und macht ihn der Öffentlichkeit, der Europäischen Kommis-
sion und dem Europäischen Datenschutzausschuss zugänglich.

(2) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus zu dem Tätigkeitsbericht innerhalb 
von sechs Monaten nach dessen Vorlage eine Stellungnahme vor, soweit der 
Tätigkeitsbericht seinen Zuständigkeits- beziehungsweise Verantwortungsbereich 
betrifft.

§ 13 
Befugnisse

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
nimmt im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 die Befugnisse 
gemäß Artikel 58 der Verordnung (EU) 2016/679 wahr. Die oder der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann im Falle von Verstö-
ßen gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679, dieses Gesetzes sowie 
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andere Vorschriften über den Datenschutz, diese mit der Aufforderung beanstan-
den, innerhalb einer bestimmten, angemessenen Frist Stellung zu nehmen sowie 
Maßnahmen darzustellen, die die Verstöße beseitigen sollen.

(2) Stellt die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit bei Datenverarbeitungen durch öffentliche Stellen zu Zwecken außerhalb 
des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 Verstöße gegen die Vor-
schriften dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz 
oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten fest, so beanstandet sie oder er dies gegenüber dem Verantwortlichen und 
fordert diesen zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmen-
den angemessenen Frist auf. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stel-
lungnahme verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwi-
schen beseitigte Mängel handelt. Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung 
der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung der oder des Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit getroffen worden sind. Die 
oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann den 
Verantwortlichen auch davor warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene und andere auf die jeweilige 
Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Datenschutz verstoßen.

(3) Sofern in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 die bean-
standeten Verstöße oder Mängel auch unter Berücksichtigung der Stellungnahme 
weiterhin bestehen, kann die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit dem für die öffentliche Stelle jeweils zuständigen Ausschuss 
des Abgeordnetenhauses Bericht erstatten und hierfür die Aufnahme auf die 
Tagesordnung einer Sitzung des Ausschusses verlangen, wenn ein vorheriger 
Einigungsversuch mit der öffentlichen Stelle erfolglos geblieben ist. Dieses Recht 
besteht auch ohne vorherigen Einigungsversuch, wenn die Stellungnahme nicht 
innerhalb der bestimmten Frist erfolgt; dies gilt auch, wenn die oder der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit die öffentliche Stelle zu einer 
weiteren Stellungnahme unter Setzung einer angemessenen Frist auffordert. Ver-
fahren, Form und Frist für die Aufnahme auf die Tagesordnung des jeweils zustän-
digen Ausschusses richten sich nach den durch das Abgeordnetenhaus festgeleg-
ten Regelungen. Die Rechte der Abgeordneten, insbesondere zur Gestaltung der 
Sitzung in dem Ausschuss, bleiben unberührt. Andere Rechte der oder des Berliner 
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Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, insbesondere das Recht 
aus Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 und aus § 11 
Absatz 2, bleiben unberührt.

(4) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, der oder dem Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit und ihren oder seinen Beauftragten

1. jederzeit Zugang zu den Diensträumen, einschließlich aller Datenverarbei-
tungsanlagen und -geräte, zu gewähren und

2. alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich 
sind, bereitzustellen.

(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
ist befugt, die durch sie oder ihn festgestellten Verstöße gegen Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2016/679, dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den 
Datenschutz bei den zuständigen Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und per-
sonenbezogene Daten zu übermitteln, soweit dies zur Durchführung des jeweiligen 
Ermittlungsverfahrens erforderlich ist.

(6) Soweit es für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist, kann 
die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit perso-
nenbezogene Daten verarbeiten. Dies gilt auch für die Verarbeitung von beson-
deren Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679, soweit ein erhebliches öffentliches Interesse dies 
erfordert. Ein erhebliches öffentliches Interesse nach Satz 2 liegt insbesondere vor, 
wenn die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Aufgaben nach Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben a, d bis h, l, o und t der Verordnung 
(EU) 2016/679 und nach § 11 Absatz 1 Nummern 1, 4 bis 8 und 10 bis 11 sowie 
§ 46 und § 68 wahrnimmt.

(7) Soweit die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Adressatin oder Adressat eines Beschlusses des Europäischen Datenschutz-
ausschusses ist, hat sie oder er das Recht, unter den in Artikel 263 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union genannten Voraussetzungen bin-
nen zwei Monaten nach dessen Übermittlung beim Europäischen Gerichtshof eine 
Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses zu erheben.
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(8) Für die Verpflichtung nach Absatz 4 wird das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 der 
Verfassung von Berlin) für die Betriebs- und Geschäftszeit eingeschränkt.

Teil 2  
Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu 

Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679

Kapitel 1  
Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 14 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

(1) Neben den in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbar 
genannten Ausnahmen vom Verarbeitungsverbot können besondere Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 in Ausgestaltung von Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b, h und i verarbei-
tet werden, wenn dies erforderlich ist

1. damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm oder ihr aus 
dem Dienst- und Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des 
Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen oder ihren diesbe-
züglichen Pflichten nachkommen kann,

2. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurtei-
lung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, 
die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für 
die Verwaltung von Systemen oder Diensten im Gesundheits- oder Sozialbe-
reich unter den Voraussetzungen des Artikels 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 oder

3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheits-
gefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten; 
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ergänzend zu den in Absatz 3 genannten Maßnahmen sind insbesondere die 
berufsrechtlichen und strafrechtlichen Vorgaben zur Wahrung des Berufsge-
heimnisses einzuhalten.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist über 
Absatz 1 hinaus in Ausgestaltung von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Verord-
nung (EU) 2016/679 zulässig, wenn sie erforderlich ist

1. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung 
erheblicher Belange des Gemeinwohls,

und die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung die Interessen 
der betroffenen Person überwiegen.

(3) Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sind angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person 
vorzusehen. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementie-
rungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verar-
beitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen können dazu insbesondere gehören:

1. die Maßnahmen gemäß § 26,

2. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,

3. Beschränkung des Zugangs für dem Verantwortlichen oder dem Auftragsver-
arbeiter unterstellte Personen zu personenbezogenen Daten und

4. spezifische Verfahrensregelungen, die im Falle einer Übermittlung oder Ver-
arbeitung für andere Zwecke, die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes 
sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen.
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§ 15 
Verarbeitung zu anderen Zwecken

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck, 
als demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist auf 
Grund von Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 1. Halbsatz der Verordnung (EU) 2016/679 in 
Verbindung mit den in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Zielen zulässig, wenn

1. sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person erforder-
lich und die betroffene Person aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht in der Lage ist, die Einwilligung zu erteilen;

2. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer unmit-
telbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Sicherung des 
Steuer- und Zollaufkommens erforderlich ist;

3. sich bei Gelegenheit der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte 
für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unterrichtung 
der für die Verfolgung oder Vollstreckung zuständigen Behörden erforderlich 
erscheint;

4. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben werden können oder 
die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person offensichtlich entgegenstehen;

5. sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der internen 
Revision, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsun-
tersuchungen dient; der Zugriff auf personenbezogene Daten ist insoweit nur 
zulässig, als er für die Ausübung dieser Befugnisse erforderlich ist;

6. sie zu Aus- und Fortbildungszwecken erforderlich ist und schutzwürdige 
Belange der betroffenen Person dem nicht entgegenstehen; zu Test- und Prü-
fungszwecken dürfen personenbezogene Daten nicht verarbeitet werden.

Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkon-
trolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs 
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nicht für andere 
Zwecke verarbeitet werden.
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(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die perso-
nenbezogenen Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen 
und sie der datenverarbeitenden Stelle von der zur Verschwiegenheit verpflich-
teten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden sind.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 unterbleibt abwei-
chend von Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 eine Information der betroffenen Person über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, soweit und solange der Zweck der Verarbeitung gefährdet 
würde. Die Gründe für ein Absehen von der Information sind zu protokollieren. 
§ 23 Absatz 3 gilt entsprechend.

(4) Sind personenbezogene Daten derart verbunden, dass ihre Trennung nach 
verschiedenen Zwecken auch durch Vervielfältigen und Unkenntlichmachung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist, so tritt an die Stelle 
der Trennung ein Verwertungsverbot nach Maßgabe des Absatzes 1 für die Daten, 
die nicht dem Zweck der jeweiligen Verarbeitung dienen.

(5) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen 
Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig, wenn 
die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 2 und ein Ausnahmetatbestand nach Arti-
kel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 14 Absatz 1 vorliegen.

§ 16 
Verantwortlichkeit bei der Übermittlung personenbezogener Daten

(1) Erfolgt die Übermittlung auf Grund eines Ersuchens einer öffentlichen Stelle, 
trägt diese die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung. Die über-
mittelnde Stelle hat lediglich zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen 
der Aufgaben der ersuchenden Stelle liegt. Die Rechtmäßigkeit des Ersuchens 
prüft sie nur, wenn im Einzelfall hierzu Anlass besteht. Die ersuchende Stelle hat in 
dem Ersuchen die für diese Prüfung erforderlichen Angaben zu machen.

(2) Erfolgt die Übermittlung durch ein automatisiertes Verfahren auf Abruf nach 
§  21, trägt die abrufende Stelle die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der 
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Übermittlung. Die übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn 
dazu Anlass besteht. Die übermittelnde Stelle gewährleistet, dass die Übermittlung 
personenbezogener Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren fest-
gestellt und überprüft werden kann.

Kapitel 2  
Besondere Verarbeitungssituationen

§ 17 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, ist auch ohne Einwilligung für die Erfüllung einer Aufgabe 
zu im öffentlichen Interesse liegenden wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder für statistische Zwecke zulässig, wenn das öffentliche Inte-
resse an der Durchführung des Vorhabens die schutzwürdigen Belange der betrof-
fenen Person erheblich überwiegt und der Zweck nicht auf andere Weise erreicht 
werden kann. Nach Satz 1 übermittelte Daten dürfen nicht für andere Zwecke ver-
arbeitet werden.

(2) Die Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck 
oder dem statistischen Zweck möglich ist, es sei denn, berechtigte Interessen der 
betroffenen Person stehen dem entgegen. Bis eine Anonymisierung erfolgt, sind 
die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zuge-
ordnet werden können; sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt 
werden, soweit der Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert. Die Daten sind 
zu löschen, sobald der Zweck erreicht ist. Für die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 bleibt § 14 Absatz 3 unberührt.

(3) Öffentliche Stellen, die wissenschaftliche und historische Forschung betrei-
ben, dürfen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn
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1. die betroffene Person eingewilligt hat oder

2. die Veröffentlichung für die Darstellung von Forschungsergebnissen über 
Ereignisse der Zeitgeschichte erforderlich ist, es sei denn, dass schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person überwiegen.

(4) Die in Artikel 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgese-
henen Rechte der betroffenen Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte 
voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich 
machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung der 
Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. Das Recht auf Auskunft gemäß 
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, wenn die 
Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und die Aus-
kunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

§ 18 
Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten

Verarbeiten öffentliche Stellen personenbezogene Beschäftigtendaten im Be-
schäftigungskontext, gelten in Ergänzung zur Verordnung (EU) 2016/679 §§ 26, 
32 bis 37, 41, 43 und 44 des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend.

§ 19 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken  

der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit

(1) Soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung und Informationsfreiheit zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken, einschließlich der rechtmäßigen Verarbeitung auf Grund 
der §§ 22 und 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bil-
denden Künste und der Photographie in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 440-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel 3 § 31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) geändert worden 
ist, verarbeitet werden, gelten von Kapitel II bis VII sowie IX der Verordnung (EU) 
2016/679 nur Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f sowie Artikel 24 und 32. Artikel 82 
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der Verordnung (EU) 2016/679 gilt mit der Maßgabe, dass die Haftung nur Schä-
den umfasst, die durch eine Verletzung des Datengeheimnisses oder durch unzu-
reichende technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des Artikels 5 
Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 eintreten.

(2) Führt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 1 Satz 1 
zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflich-
tungserklärungen, Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Verbrei-
tung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese zu den gespeicher-
ten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren, wie die 
Daten selbst, und bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam zu übermitteln.

§ 20 
Videoüberwachung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlich zugänglichen Räu-
men mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zuläs-
sig, soweit sie zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder 
zur Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte beste-
hen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen.

(2) Videoüberwachte Bereiche sind so zu kennzeichnen, dass Personen vor dem 
Betreten über den Umstand der Videoüberwachung sowie über den Namen und 
die Kontaktdaten des Verantwortlichen informiert werden.

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straf-
taten erforderlich ist.

(4) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten aus öffentlich zugänglichen 
Räumen des öffentlichen Personennahverkehrs gilt abweichend von Absatz 3, 
dass 

1. sie für einen anderen Zweck nur verarbeitet werden dürfen, soweit dies für die 
Verhütung oder Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, und
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2. für diesen Zweck ihre Übermittlung ausschließlich an die Polizei Berlin und an 
die Strafverfolgungsbehörden zulässig ist.

Der Verantwortliche hat durch ein mit der Polizei Berlin abzustimmendes Sicher-
heitskonzept zu gewährleisten, dass Aufzeichnungen spätestens nach 48 Stunden 
gelöscht werden, sofern deren Speicherung nicht für einen der Zwecke des Sat-
zes 1 Nummer 1 erforderlich ist.

(5) Unbeschadet der Verpflichtung des Verantwortlichen zur Löschung auf 
Grund anderer Vorschriften sind nach Absatz 1 erhobene personenbezogene 
Daten unverzüglich zu löschen, wenn schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 20a 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken parlamentarischer Kontrolle

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen ist zulässig, wenn diese vom Abgeordnetenhaus, dessen ver-
fassungsmäßigen Organen, seinen Mitgliedern oder den Fraktionen des Abge-
ordnetenhauses im Rahmen ihrer Aufgaben verlangt werden. Personenbezogene 
Daten dürfen für diese Institutionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nur verarbei-
tet werden, wenn nicht überwiegende private Interessen an der Geheimhaltung 
zwingend entgegenstehen. Diese Befugnis gilt auch für besondere Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679; dabei sind gegebenenfalls die gebotenen Vorkehrungen parlamenta-
rischer Geheimhaltung zu treffen.

(2) Soweit es im Rahmen der Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben eines 
Untersuchungsausschusses des Abgeordnetenhauses, des Parlamentes eines 
anderen Landes oder des Deutschen Bundestages erforderlich ist, kann die oder 
der für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche anordnen, dass personen-
bezogene Daten, auch abweichend von Vorschriften über deren Löschung oder 
Vernichtung, für einen befristeten Zeitraum nicht gelöscht oder vernichtet werden. 
Dies gilt auch für den Fall, dass ein Untersuchungsausschuss noch nicht eingesetzt 
ist, ein solcher aber bereits im Parlament beantragt worden ist. Die Anordnung 
kann auch Akten und sonstige amtliche Unterlagen einschließen, die keine perso-
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nenbezogenen Daten enthalten. Die Anordnung soll einen Zeitraum von zwei Jah-
ren nicht überschreiten; Verlängerungen für einen Zeitraum von jeweils nicht mehr 
als einem Jahr sind zulässig. Die Anordnung trifft die Hausleitung des Verantwort-
lichen, sie ergeht schriftlich und ist zu begründen. Die Anordnung und ihre Begrün-
dung sind der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit zur Kenntnis zu geben. Dies gilt auch für jeden Fall der Verlängerung. Der 
Verantwortliche hat durch geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men sicherzustellen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, deren 
Löschung oder Vernichtung auf Grund einer Anordnung nach den Sätzen 1 oder 
2 unterblieben ist, auf die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben des Untersu-
chungsausschusses begrenzt ist.

§ 21 
Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das mehreren öffentlichen 
Stellen die Verarbeitung personenbezogener Daten in oder aus einem gemein-
samen Datenbestand (gemeinsames Verfahren) oder die Übermittlung an Dritte 
auf Abruf (automatisiertes Verfahren auf Abruf) ermöglicht, ist nur zulässig, soweit 
dieses Verfahren unter Berücksichtigung der Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen und der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist und durch 
technische und organisatorische Maßnahmen Risiken für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen vermieden werden können. Die oder der Berliner Beauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist vor der Einrichtung zu unterrich-
ten. Verfahren nach Satz 1, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen beinhalten können, sind nur zulässig, wenn die Einrichtung 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zugelassen ist.

(2) Unbeschadet des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2016/679 ist für gemein-
same Verfahren insbesondere festzulegen, welche Verfahrensweise angewendet 
wird und welche Stelle jeweils für die Festlegung, Änderung, Fortentwicklung und 
Einhaltung von fachlichen und technischen Vorgaben für das gemeinsame Verfah-
ren verantwortlich ist.
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(3) Nicht-öffentliche Stellen können sich an gemeinsamen Verfahren und auto-
matisierten Abrufverfahren beteiligen, wenn eine Rechtsvorschrift dies zulässt und 
sie sich insoweit den Vorschriften dieses Gesetzes unterwerfen.

(4) Für die Einrichtung gemeinsamer Verfahren und automatisierter Abrufverfah-
ren für verschiedene Zwecke innerhalb einer öffentlichen Stelle gelten die Absätze 
1 und 2 entsprechend.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Datenbestände, die jedermann ohne 
oder nach besonderer Zulassung offen stehen oder deren Veröffentlichung zuläs-
sig wäre.

(6) Die Absätze 1, 3 und 5 gelten für die Zulassung regelmäßiger automatisier-
ter Datenübermittlungen entsprechend.

§ 22 
Fernmess- und Fernwirkdienste

(1) Öffentliche Stellen dürfen ferngesteuerte Messungen oder Beobachtungen 
(Fernmessdienste) in Wohnungen oder Geschäftsräumen nur vornehmen oder mit-
tels einer Übertragungseinrichtung in Wohnungen oder Geschäftsräumen andere 
Wirkungen nur auslösen (Fernwirkdienste), wenn die betroffene Person zuvor über 
den Verwendungszweck sowie über Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes der 
Dienste unterrichtet worden ist und nach der Unterrichtung schriftlich oder elektro-
nisch eingewilligt hat. Die betroffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit wider-
rufen. Das Abschalten eines Dienstes gilt im Zweifel als Widerruf der Einwilligung.

(2) Die Einrichtung von Fernmess- und Fernwirkdiensten ist nur zulässig, wenn 
die betroffene Person in zumutbarer Weise erkennen kann, wann ein Dienst in 
Anspruch genommen wird und welcher Art dieser Dienst ist, und wenn der Teil-
nehmer den Dienst jederzeit abschalten kann, soweit dies mit dem Vertragszweck 
vereinbar ist.

(3) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertragsverhältnis-
ses dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass die betroffene Person 
nach Absatz 1 Satz 1 einwilligt. Wird die Einwilligung verweigert oder widerrufen, 
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dürfen der betroffenen Person keine Nachteile entstehen, die über die unmittelba-
ren Folgekosten hinausgehen.

(4) Soweit im Rahmen von Fernmess- und Fernwirkdiensten personenbezogene 
Daten erhoben werden, dürfen diese nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet 
werden. Artikel 7 und 8 der Verordnung (EU) 2016/679 bleiben unberührt.

Kapitel 3  
Rechte der betroffenen Personen

§ 23 
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten

(1) Neben den in Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2016/679 genannten Ausnahmen besteht keine Pflicht zur Information der 
betroffenen Person über die Erhebung ihrer personenbezogenen Daten, sofern 
die Erteilung der Information hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhal-
tung oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter aus zwingenden 
Gründen zurücktreten muss. Ein Fall des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn die 
Erteilung der Information

1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes erhebliche Nachteile bereiten würde,

2. die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gefährden würde 
oder

3. dazu führen würde, dass Tatsachen, die nach einer öffentlichen Interessen die-
nenden Rechtsvorschrift oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen geheim zu halten sind, aufgedeckt werden.

(2) Die Entscheidung über das Absehen von der Information trifft die Leitung der 
öffentlichen Stelle oder eine von ihr bestimmte, bei der öffentlichen Stelle beschäf-
tigte Person. Die Gründe für ein Absehen von der Information sind zu dokumen-
tieren und der oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. Der 
Verantwortliche ergreift auch weitere geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung 
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der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 und Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 genannten Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, transpa-
renter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache.

(3) Unterbleibt die Information in den Fällen des Absatzes 1 wegen eines vor-
übergehenden Hinderungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Informati-
onspflicht unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung 
innerhalb einer angemessenen Frist ab Fortfall des Hinderungsgrundes nach, spä-
testens jedoch nach Ablauf von zwei Wochen.

(4) Der Rechnungshof ist zur Erteilung von Informationen nach Artikel 14 der 
Verordnung (EU) 2016/679 nicht verpflichtet, soweit er im Rahmen seiner unab-
hängigen Tätigkeit personenbezogene Daten verarbeitet.

§ 24 
Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Unbeschadet von § 17 Absatz 4 besteht das Recht der betroffenen Person 
auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, sofern die 
Erteilung der Auskunft hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung 
oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter aus zwingenden 
Gründen zurücktreten muss. Ein Fall des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn die 
Erteilung der Auskunft

1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes erhebliche Nachteile bereiten würde,

2. die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gefährden würde 
oder

3. dazu führen würde, dass Tatsachen, die nach einer öffentlichen Interessen die-
nenden Rechtsvorschrift oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen geheim zu halten sind, aufgedeckt werden.

Die betroffene Person kann keine Auskunft über personenbezogene Daten verlan-
gen, die ausschließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkon-
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trolle gespeichert sind und deren Verarbeitung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.

(2) Bezieht sich das Auskunftsersuchen auf personenbezogene Daten, die von 
Stellen des Verfassungsschutzes, der Gerichte, der Staatsanwaltschaft und der 
Polizei oder von Landesfinanzbehörden, soweit diese personenbezogene Daten 
für Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
oder zu Zwecken der Strafverfolgung speichern, sowie vom Bundesnachrichten-
dienst, des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit 
des Bundes berührt wird, von anderen Behörden im Geschäftsbereich des für Ver-
teidigung zuständigen Bundesministeriums übermittelt wurden, ist eine Auskunft 
nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. Gleiches gilt für die Erteilung einer 
Auskunft, die sich auf die Übermittlung personenbezogener Daten an diese Stellen 
bezieht. Hierfür dürfen personenbezogene Daten der betroffenen Person im erfor-
derlichen Umfang verarbeitet werden. Die Zustimmung nach Satz 1 und 2 darf nur 
versagt werden, wenn dies zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e 
der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Rechtsgüter notwendig ist.

(3) Die vollständige oder teilweise Ablehnung eines Antrags auf Auskunft bedarf 
keiner Begründung, soweit durch die Begründung der Zweck der Ablehnung 
gefährdet würde. Sowohl die Entscheidung über die Ablehnung des Antrags auf 
Auskunft als auch die Entscheidung über das Absehen von der Begründung obliegt 
der Leiterin oder dem Leiter des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen. Die 
Entscheidung kann an eine der Leitung unmittelbar nachgeordnete Person über-
tragen werden. Die Gründe der Ablehnung sind zu dokumentieren. Soweit der 
Antrag auf Auskunft abgelehnt wird, hat der Verantwortliche die betroffene Person 
darauf hinzuweisen, dass sie ihr Auskunftsrecht auch über die Berliner Beauftragte 
oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ausüben 
kann. Macht die betroffene Person von ihrem Recht nach Satz 5 Gebrauch, ist auf 
ihr Verlangen der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit die Auskunft zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste 
Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gefährdet würde. Die oder der Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu 
unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprü-
fung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information 
enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die Mitteilung 
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der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an 
die betroffene Person darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Ver-
antwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Ausnahme zuge-
stimmt hat.

(4) Unterbleibt die Auskunft in den Fällen des Absatzes 1 wegen eines vorü-
bergehenden Hinderungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Auskunftspflicht 
unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb 
einer angemessenen Frist ab Fortfall des Hinderungsgrundes nach, spätestens 
jedoch nach Ablauf von zwei Wochen.

(5) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene 
Daten, die durch eine öffentliche Stelle nicht automatisiert verarbeitet werden, 
besteht nur, soweit die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand 
nicht außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 
Informationsinteresse steht.

(6) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, so kann die betroffene 
Person bei der datenverarbeitenden Stelle zusätzlich zu der Auskunft nach Artikel 
15 der Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht in die Akten verlangen. Werden die 
Akten nicht zur betroffenen Person geführt, so können Hinweise zum Auffinden der 
zur betroffenen Person gespeicherten personenbezogenen Daten gefordert wer-
den, wenn das Auffinden auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich wäre. Die Einsichtnahme ist grundsätzlich unzulässig, wenn die 
Daten der betroffenen Person mit Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen 
nicht personenbezogenen Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nach 
verschiedenen Zwecken auch durch Vervielfältigen und Unkenntlichmachung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. Im Übrigen gelten 
für die Verweigerung der Einsicht in die Akten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(7) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus bis zum 30. Juni 2020 einen Bericht 
über die Anwendung der Absätze 1 bis 5 vor.

(8) Der Rechnungshof ist zur Erteilung von Auskünften nach Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 nicht verpflichtet, soweit er im Rahmen seiner unabhängi-
gen Tätigkeit personenbezogene Daten verarbeitet.
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§ 25 
Recht auf Löschung

Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv 
zur Übernahme anzubieten, sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn die 
Übernahme der angebotenen Unterlagen von dem öffentlichen Archiv als nicht 
archivwürdig abgelehnt oder wenn nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 Satz 2 des 
Archivgesetzes des Landes Berlin vom 14. März 2016 (GVBl. S. 96) bestimmten 
Frist nach dem Angebot keine Entscheidung über die Archivwürdigkeit getrof-
fen wurde. Soweit eine Verpflichtung nach Satz 1 besteht, tritt an die Stelle des 
Rechts auf Löschung nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2016/679 die Verpflichtung des Verantwortlichen, die Unterlagen unverzüglich 
dem öffentlichen Archiv anzubieten.

Kapitel 4  
Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter

§ 26 
Spezifische technische und organisatorische Maßnahmen  

zur Gewährleistung einer rechtmäßigen Verarbeitung

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten automatisiert erfolgt, 
hat der Verantwortliche unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass

1. personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden kön-
nen,

2. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in wel-
cher Weise verarbeitet hat,

3. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten voll-
ständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer 
Zeit nachvollzogen werden können und

4. bei der Bereitstellung personenbezogener Daten eine Trennung der Daten 
nach den jeweils verfolgten Zwecken und betroffenen Personen möglich ist.
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(2) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentliche Änderung 
einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sind die zu tref-
fenden technischen und organisatorischen Maßnahmen auf der Grundlage einer 
Risikoanalyse zu ermitteln und in einem Datenschutzkonzept zu dokumentieren. 
Entsprechend der technischen Entwicklung und bei Änderungen der mit den Ver-
arbeitungsvorgängen verbundenen Risiken ist die Ermittlung der Maßnahmen in 
angemessenen Abständen zu wiederholen.

(3) Werden Systeme und Dienste, die für Verarbeitungen nach Absatz 1 genutzt 
werden, gewartet, so ist durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen sicherzustellen, dass nur auf die für die Wartung erforderlichen personen-
bezogenen Daten zugegriffen werden kann. Diese Maßnahmen müssen insbeson-
dere Folgendes gewährleisten:

1. die Wartung darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen,

2. jeder Wartungsvorgang darf nur mit Wissen und Wollen der speichernden 
Stelle erfolgen,

3. die unbefugte Entfernung oder Übertragung personenbezogener Daten im 
Rahmen der Wartung ist zu verhindern und

4. es ist sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge kontrolliert und nach der 
Durchführung nachvollzogen werden können.

Soweit eine Wartung durch Auftragsverarbeiter erfolgt, muss der Vertrag oder das 
Rechtsinstrument nach Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 Rege-
lungen enthalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter keine personen-
bezogenen Daten, die ihm zur Kenntnis gelangen, an andere Stellen übermittelt. 
Die Durchführung von Wartungsarbeiten mit der Möglichkeit der Kenntniserlan-
gung personenbezogener Daten durch Stellen außerhalb des Geltungsbereichs 
der Verordnung (EU) 2016/679 ist nur zulässig, wenn sie erforderlich sind und bei 
einer Übermittlung die Voraussetzungen des Artikels 45 oder 46 der Verordnung 
(EU) 2016/679 vorliegen.

(4) Die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 werden durch die Absätze 
1 bis 3 nicht eingeschränkt.
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§ 27 
Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten betroffenen Person

Ergänzend zu Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt § 23 Absatz 1 
für die Verpflichtung des Verantwortlichen, die von einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffene Person zu benachrichtigen, entsprechend.

Kapitel 5  
Sanktionen

§ 28 
Geldbußen

Gegen öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 sowie Stellen, die nach 
§ 2 Absatz 3 den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen, werden keine Geld-
bußen verhängt.

§ 29 
Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/679, dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz per-
sonenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind, unbefugt verarbeitet. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.

(2) Wer die in Absatz 1 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der 
Absicht begeht, sich oder eine andere Person zu bereichern oder eine andere 
Person zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft.

(3) Die Tat nach Absatz 2 wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt ist die 
betroffene Person, der Verantwortliche und die oder der Berliner Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit.
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(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 
Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in 
einem Straf- oder Bußgeldverfahren gegen die meldepflichtige oder benachrich-
tigende Person oder deren in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichne-
ten Angehörigen nur mit Zustimmung der meldepflichtigen oder benachrichtigen-
den Person verwendet werden.

Teil 3  
Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß 

Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680

Kapitel 1  
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen  

und allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung  
personen bezogener Daten

§ 30 
Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahn-
dung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des Schutzes vor 
und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zuständigen öffentli-
chen Stellen, soweit sie Daten zum Zweck der Erfüllung dieser Aufgaben verarbei-
ten. Die öffentlichen Stellen gelten dabei als Verantwortliche.

(2) Absatz 1 findet zudem Anwendung auf diejenigen öffentlichen Stellen, die 
für die Vollstreckung von Strafen, von Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 
Nummer 8 des Strafgesetzbuches, von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im 
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes und von Geldbußen zuständig sind.

(3) Soweit Teil 3 Vorschriften für Auftragsverarbeiter enthält, gilt er auch für diese.
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§ 31 
Begriffsbestimmungen

Es bezeichnen die Begriffe:

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als iden-
tifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, ins-
besondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser Person sind, identifiziert werden kann;

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführ-
ten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbe-
zogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, bei der diese Daten verwendet werden, um bestimmte persön liche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbeson-
dere um Aspekte der Arbeitsleistung, der wirtschaftlichen Lage, der Gesund-
heit, der persönlichen Vorlieben, der Interessen, der Zuverlässigkeit, des Ver-
haltens, der Aufenthaltsorte oder der Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen;

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, in der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern 
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, 
dass die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen werden können;
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6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die 
nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 
Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geografischen 
Gesichtspunkten geordnet geführt wird;

7. „Verantwortlicher“ die juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet;

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-
tung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verant-
wortlichen verarbeitet;

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig 
davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die 
im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unions recht 
oder anderen Rechtsvorschriften personenbezogene Daten erhalten, gelten 
jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genann-
ten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften 
gemäß den Zwecken der Verarbeitung;

10. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der 
Sicherheit, die zur unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum 
Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten geführt hat, die verarbeitet 
wurden;

11. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erwor-
benen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige 
Informationen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser Person liefern, 
insbesondere solche, die aus der Analyse einer biologischen Probe der Person 
gewonnen wurden;

12. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene per-
sonenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltens-
typischen Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizie-
rung dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, insbesondere 
Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;

13. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche 
oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbrin-
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gung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informatio-
nen über deren Gesundheitszustand hervorgehen;

14. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“

a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,

b) genetische Daten,
c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Per-

son,
d) Gesundheitsdaten und
e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung;

15. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 41 der Richtli-
nie (EU) 2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle;

16. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre 
nachgeordneten Stellen sowie jede sonstige Einrichtung, die durch eine von 
zwei oder mehr Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage 
einer solchen Übereinkunft geschaffen wurde;

17. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung 
oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betrof-
fene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten einverstanden ist.

§ 32  
Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten müssen

1. auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden,

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und dürfen nicht 
in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet wer-
den,
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3. dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verarbeitungs-
zwecks erforderlich sein und ihre Verarbeitung darf nicht außer Verhältnis zu 
diesem Zweck stehen,

4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; dabei 
sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene 
Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unver-
züglich gelöscht oder berichtigt werden und

5. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der perso-
nenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender Schutz 
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nicht länger als es für die Zwecke, für die 
sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht.

(3) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Absätze 1 und 2 verantwort-
lich und muss deren Einhaltung nachweisen können. Dies gilt entsprechend für die 
Regelungen in § 34 und § 35 Absatz 1 bis 3.

Kapitel 2  
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

§ 33 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur 
zulässig, wenn sie erforderlich ist

1. zur Aufgabenerfüllung,

2. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person oder

3. wenn sie sich auf Daten bezieht, die von der betroffenen Person offensichtlich 
öffentlich gemacht wurden.
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(2) Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, sind 
geeignete Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen vorzusehen. 
Geeignete Garantien können insbesondere sein

1. verbindliche Verfahrensvorschriften, die spezifische Anforderungen an die 
Datensicherheit oder die Datenschutzkontrolle festlegen,

2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen,

3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,

4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb 
der verantwortlichen Stelle,

5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung,

6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten,

7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder

8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verar-
beitung für andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen.

§ 34 
Verarbeitung zu anderen Zwecken

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu 
demjenigen, zu dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem ande-
ren Zweck um einen der in § 30 Absatz 1 und 2 genannten Zwecke handelt, der 
Verantwortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten, und die Ver-
arbeitung zu diesem Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. Die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 30 Absatz 1 und 2 nicht 
genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

§ 35 
Verarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen, 

archivarischen und statistischen Zwecken

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten, ist auch ohne Einwilligung für die Erfüllung 
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einer der in §  30 Absatz 1 und 2 genannten Aufgaben zu im öffentlichen Inte-
resse liegenden, wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder 
für archivarische oder statistische Zwecke zulässig, wenn das öffentliche Interesse 
an der Durchführung des Vorhabens die schutzwürdigen Belange der betroffe-
nen Person erheblich überwiegt und der jeweilige Zweck nicht auf andere Weise 
erreicht werden kann. Nach Satz 1 übermittelte Daten dürfen nicht für andere Zwe-
cke verarbeitet werden.

(2) Der Verantwortliche sieht geeignete Garantien für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen vor. Die Daten sind insbesondere zu anonymisie-
ren, sobald dies nach dem jeweiligen Zweck möglich ist, es sei denn, berechtigte 
Interessen der betroffenen Person stehen dem entgegen. Bis eine Anonymisierung 
erfolgt, sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusam-
mengeführt werden, soweit der jeweilige Zweck dies erfordert. Sie sind zu löschen, 
sobald der jeweilige Zweck erreicht ist.

(3) Die in den §§ 41 bis 44 vorgesehenen Rechte der betroffenen Person sind 
insoweit beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der For-
schungs- oder Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen 
und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke not-
wendig ist. Das Auskunftsrecht nach § 43 besteht darüber hinaus nicht, wenn die 
Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und die Aus-
kunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(4) Diese Regelung tritt am 30. September 2025 außer Kraft.

§ 35a 
Verarbeitung zu besonderen Untersuchungszwecken

(1) Setzt der Senat Sachverständige oder sonstige Beauftragte mit der Unter-
suchung von in besonderem öffentlichen Interesse liegenden Sachverhalten ein, 
die die Aufgabenerfüllung der für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfol-
gung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zuständi-
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gen öffentlichen Stellen sowie die Aufgabe des Verfassungsschutzes betreffen, ist 
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese Sachverständigen oder 
sonstigen Beauftragten zulässig, soweit sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist. Die Regelungen zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten bleiben unberührt.

(2) Die Sachverständigen oder sonstigen Beauftragten sind unbeschadet ihrer 
Berichtspflicht gegenüber dem Senat auch nach Beendigung der Beauftragung 
zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei Aus-
übung ihrer Tätigkeit bekannt werden.

§ 36 
Einwilligung

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvor-
schrift auf der Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortli-
che die Einwilligung der betroffenen Person nachweisen können.

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch schriftliche oder elek-
tronische Erklärung und betrifft diese Erklärung noch andere Sachverhalte, muss 
das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sach-
verhalten klar zu unterscheiden ist.

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf Grund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betrof-
fene Person ist vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu setzen.

(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der 
betroffenen Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt 
wurde, müssen die Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. Die betroffene 
Person ist auf den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Die betrof-
fene Person ist unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die 
Einwilligung verweigern kann.
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(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet wer-
den, muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

§ 37 
Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen

Jede einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, 
die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, darf diese Daten ausschließlich 
auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach einer 
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet ist.

§ 38 
Datengeheimnis

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht 
unbefugt verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach 
der Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 39 
Automatisierte Einzelentscheidung

(1) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Ent-
scheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person ver-
bunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist, die geeignete Garantien für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Person bietet, zumindest aber das Recht auf persönliches 
Eingreifen seitens des Verantwortlichen.

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der Rechtsgüter sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Personen 
getroffen wurden.
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(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage 
von besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist 
verboten.

§ 40 
Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf

Die Vorschrift des § 21 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass § 49 an die 
Stelle des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2016/679 tritt. Zudem findet §  16 
Absatz 2 Anwendung.

Kapitel 3  
Rechte der betroffenen Person

§ 41 
Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen

Der Verantwortliche hat für jedermann zugänglich zumindest Informationen zur 
Verfügung zu stellen über

1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen,

2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten beste-
henden Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
und Einschränkung der Verarbeitung,

3. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und der oder des 
Datenschutzbeauftragten,

4. das Recht, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit anzurufen und

5. die Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit.
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§ 42 
Benachrichtigung betroffener Personen

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten in speziellen Rechtsvorschriften, insbe-
sondere bei verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat diese 
Benachrichtigung zumindest die folgenden Angaben zu enthalten:

1. die in § 41 genannten Angaben,

2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

3. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,

4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten, bei Übermittlungen an Empfänger in Drittländern oder internationale 
Organisationen auch Angaben dazu sowie

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die personen-
bezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Verantwortliche die Benachrichtigung 
insoweit und solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, wie andernfalls

1. die Erfüllung der in § 30 Absatz 1 und 2 genannten Aufgaben,

2. die öffentliche Sicherheit oder

3. Rechtsgüter Dritter

gefährdet würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser Gefahren das 
Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt.

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militäri-
schen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere 
Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung 
dieser Stellen zulässig.

(4) Im Fall der Einschränkung nach Absatz 2 gilt § 43 Absatz 7 entsprechend.
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§ 43 
Auskunftsrecht

(1) Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag Auskunft darüber 
zu erteilen, ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben 
darüber hinaus das Recht, Informationen zu erhalten über

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und 
die Kategorie, zu der sie gehören,

2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten,

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage,

4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
Daten offengelegt worden sind, bei Übermittlungen an Empfänger in Drittlän-
dern oder internationale Organisationen auch Angaben dazu,

5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung der Daten durch den Verantwortlichen,

7. das Recht nach § 46, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit anzurufen,

8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit sowie

9. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und Informationen 
über die involvierte Logik.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die in der Verarbeitung 
eingeschränkt sind und die nur deshalb verarbeitet werden, weil sie auf Grund 
gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder die 
ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle die-
nen, wenn die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.

(3) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene 
Daten, die durch eine öffentliche Stelle nicht automatisiert verarbeitet werden, 
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besteht nur, soweit die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand 
nicht außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 
Informationsinteresse steht.

(4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des §  42 Absatz 2 
von der Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung nach 
Absatz 1 Satz 2 teilweise oder vollständig einschränken.

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militäri-
schen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere 
Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung 
dieser Stellen zulässig.

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von oder 
die Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt 
nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne 
des § 42 Absatz 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu 
begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von 
oder der Einschränkung der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.

(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die 
Einschränkung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die 
Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person über diese 
Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie gemäß § 46 die Berliner Beauf-
tragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
anrufen oder gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene Person 
von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen der oder 
dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu erteilen, 
soweit nicht die zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass 
dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die oder 
der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die betrof-
fene Person zumindest darüber zu unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen 
erfolgt sind oder eine Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese 
Mitteilung kann die Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße fest-
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gestellt wurden. Die Mitteilung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit an die betroffene Person darf keine Rückschlüsse auf den 
Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser keiner weitergehen-
den Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf die Zustimmung nur insoweit und 
solange verweigern, wie er nach Absatz 4 von einer Auskunft absehen oder sie 
einschränken könnte. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit hat zudem die betroffene Person über ihr Recht auf gerichtlichen 
Rechtsschutz zu unterrichten.

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen und rechtlichen Gründe für die Ent-
scheidung zu dokumentieren.

§ 44 
Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich 
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu ver-
langen. Insbesondere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage 
der Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussage oder Beurteilung. Wenn die Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an die Stelle der 
Berichtigung eine Einschränkung der Verarbeitung. In diesem Fall hat der Verant-
wortliche die betroffene Person zu unterrichten, bevor er die Einschränkung wieder 
aufhebt. Die betroffene Person kann zudem die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten verlangen, wenn dies unter Berücksichtigung der Ver-
arbeitungszwecke angemessen ist.

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüg-
lich die Löschung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren Verarbeitung 
unzulässig ist, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist 
oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen.

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche 
deren Verarbeitung einschränken, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwürdige Interessen 
einer betroffenen Person beeinträchtigen würde,
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2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die Zwecken des §  30 Absatz 1 
oder 2 dienen, weiter aufbewahrt werden müssen oder

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck, 
der ihrer Löschung entgegenstand oder sonst mit Einwilligung der betroffenen Per-
son verarbeitet werden.

(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine 
Einschränkung der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung für 
andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist.

(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er der öffent-
lichen Stelle, die ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die 
Berichtigung mitzuteilen. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung nach den Absätzen 1 bis 3 hat der Verantwortliche Empfängern, 
denen die Daten übermittelt wurden, diese Maßnahmen mitzuteilen. Die Empfän-
ger haben die Daten in eigener Verantwortung zu berichtigen, zu löschen oder ihre 
Verarbeitung einzuschränken.

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von der 
Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung personenbezogener Daten oder 
über die an deren Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu 
unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine 
Gefährdung im Sinne des § 42 Absatz 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung 
nach Satz 1 ist zu begründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit 
dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden würde.

(7) § 43 Absatz 7 und 8 findet entsprechende Anwendung.

§ 45 
Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person

(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung einer 
klaren und einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher 



61

Teil 3 Bestimmungen für Verarbeitungen

Form zu kommunizieren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften und insbeson-
dere der Anforderungen gemäß § 50 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 soll er bei der 
Beantwortung von Anträgen grundsätzlich die für den Antrag gewählte Form ver-
wenden.

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person unbeschadet 
des § 43 Absatz 6 und des § 44 Absatz 6 unverzüglich schriftlich darüber in Kennt-
nis zu setzen, wie verfahren wurde.

(3) Die Erteilung von Informationen nach § 41, die Benachrichtigungen nach 
den §§ 42 und 52 und die Bearbeitung von Anträgen nach den §§ 43 und 44 erfol-
gen unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach 
den §§ 43 und 44 kann der Verantwortliche entweder eine angemessene Gebühr 
auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, auf Grund 
des Antrags tätig zu werden. In diesem Fall muss der Verantwortliche den offen-
kundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags belegen können.

(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer betroffe-
nen Person, die einen Antrag nach den §§ 43 oder 44 gestellt hat, soll er von ihr 
zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität erforder-
lich sind.

§ 46 
Anrufung der oder des Berliner Beauftragten  

für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe 
mit einer Beschwerde an die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Auffassung ist, bei 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen zu den 
in § 30 genannten Zwecken in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Dies gilt nicht 
für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Gerichte, soweit 
diese die Daten im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit verarbeitet haben. Die oder 
der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die betrof-
fene Person über den Stand und das Ergebnis der Beschwerde zu unterrichten und 
sie hierbei auf die Möglichkeit gerichtlichen Rechtsschutzes nach § 47 hinzuweisen.
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(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat eine bei ihr oder ihm eingelegte Beschwerde über eine Verarbeitung, die in 
die Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde des Bundes, eines anderen Landes oder 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union fällt, unverzüglich an die 
zuständige Aufsichtsbehörde weiterzuleiten. Sie oder er hat in diesem Fall die 
betroffene Person über die Weiterleitung zu unterrichten und ihr auf deren Ersu-
chen weitere Unterstützung zu leisten.

§ 47 
Rechtsschutz gegen Entscheidungen oder bei Untätigkeit 

der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet anderer Rechts-
behelfe gerichtlich gegen eine sie betreffende verbindliche Entscheidung der oder 
des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vorgehen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend zugunsten betroffener Personen, wenn sich die 
oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit einer 
Beschwerde nach § 46 nicht befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Einlegung der Beschwerde über den Stand oder das 
Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.

Kapitel 4  
Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter

§ 48 
Auftragsverarbeitung

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen durch 
andere Personen oder Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz zu sorgen. Die Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Schadensersatz sind in diesem 
Fall gegenüber dem Verantwortlichen geltend zu machen.
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(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im Einklang 
mit den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der Rechte der betrof-
fenen Personen gewährleistet wird.

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 
Verantwortlichen keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der Verant-
wortliche dem Auftragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur Hinzuzie-
hung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt, hat der Auftragsverarbeiter den Verant-
wortlichen über jede beabsichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung zu informieren. 
Der Verantwortliche kann in diesem Fall die Hinzuziehung oder Ersetzung unter-
sagen.

(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, so hat 
er diesem dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem Verantwortli-
chen nach Absatz 5 aufzuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese Pflichten für 
den weiteren Auftragsverarbeiter nicht schon auf Grund anderer Vorschriften ver-
bindlich sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverarbeiter diese Verpflichtungen nicht, 
so haftet der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortli-
chen für die Einhaltung der Pflichten des weiteren Auftragsverarbeiters.

(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage 
eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das 
den Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der oder das den 
Gegenstand, die Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung, die Art der per-
sonenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Rechte und 
Pflichten des Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstru-
ment haben insbesondere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter

1. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der Auftrags-
verarbeiter der Auffassung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er den Ver-
antwortlichen unverzüglich zu informieren;

2. gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben, soweit sie keiner 
angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen;
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3. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung 
der Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten;

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbei-
tungsleistungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht und 
bestehende Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer Rechtsvorschrift eine Ver-
pflichtung zur Speicherung der Daten besteht;

5. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere die 
gemäß § 62 erstellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflich-
ten zur Verfügung stellt;

6. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einer oder einem von die-
sem beauftragten Prüferin oder Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und 
dazu beiträgt;

7. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruch-
nahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält;

8. alle gemäß § 50 erforderlichen Maßnahmen ergreift und

9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung 
stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in §§ 50 
bis 53 und 55 genannten Pflichten unterstützt.

(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schriftlich oder elektronisch abzu-
fassen.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend, wenn die Wartung automatisierter 
Verfahren durch Dritte im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

(8) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter 
Verstoß gegen diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als 
Verantwortlicher.
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§ 49 
Gemeinsam Verantwortliche

Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die Mittel der 
Verarbeitung fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemeinsam Verant-
wortliche haben ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen Verantwort-
lichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung festzulegen, soweit diese 
nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt sind. Aus der Vereinbarung muss ins-
besondere hervorgehen, wer welchen Informationspflichten nachzukommen hat 
und wie und gegenüber wem betroffene Personen ihre Rechte wahrnehmen kön-
nen. Eine entsprechende Vereinbarung hindert die betroffene Person nicht, ihre 
Rechte gegenüber jedem der gemeinsam Verantwortlichen geltend zu machen.

§ 50 
Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichti-
gung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrschein-
lichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die 
Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbeson-
dere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten.

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die Pseudo-
nymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit sol-
che Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. Die Maßnahmen 
nach Absatz 1 sollen dazu führen, dass

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt wer-
den und
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2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen 
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt 
werden können.

(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, die 
Folgendes bezwecken:

1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbei-
tung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),

2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns, Löschens oder 
Entfernens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie 
der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicher-
ten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von 
Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungs-
systems Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung 
umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle),

6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stel-
len personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertra-
gung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können 
(Übertragungskontrolle),

7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, 
welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automati-
sierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind (Einga-
bekontrolle),

8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie 
beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten 
geschützt werden (Transportkontrolle),

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt 
werden können (Wiederherstellbarkeit),
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10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und 
auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit),

11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch 
Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität),

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 
werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet wer-
den können (Auftragskontrolle),

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Ver-
lust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezo-
gene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit).

Eine geeignete Maßnahme, die zur Verwirklichung der Zwecke nach Satz 1 Num-
mer 2 bis 5 und 8 beiträgt, besteht in der Verwendung von dem Stand der Technik 
entsprechenden Verschlüsselungsverfahren.

(4) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentliche Änderung 
einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sind die zu tref-
fenden technischen und organisatorischen Maßnahmen auf der Grundlage einer 
Risikoanalyse zu ermitteln und in einem Datenschutzkonzept zu dokumentieren. 
Entsprechend der technischen Entwicklung und bei Änderungen der mit den Ver-
arbeitungsvorgängen verbundenen Risiken ist die Ermittlung der Maßnahmen in 
angemessenen Abständen zu wiederholen.

(5) Werden Systeme und Dienste, die für automatisierte Verarbeitungen genutzt 
werden, gewartet, so ist durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen sicherzustellen, dass nur auf die für die Wartung unbedingt erforderlichen 
personenbezogenen Daten zugegriffen werden kann. Diese Maßnahmen müssen 
insbesondere Folgendes gewährleisten:

1. die Wartung darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen,

2. jeder Wartungsvorgang darf nur mit Wissen und Wollen der speichernden 
Stelle erfolgen,

3. die unbefugte Entfernung oder Übertragung personenbezogener Daten im 
Rahmen der Wartung ist zu verhindern,
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4. es ist sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge kontrolliert und nach der 
Durchführung nachvollzogen werden können.

Soweit eine Wartung durch Auftragsverarbeiter erfolgt, muss der Vertrag oder 
das Rechtsinstrument nach § 48 Absatz 5 Regelungen enthalten, die sicherstel-
len, dass der Auftragsverarbeiter keine personenbezogenen Daten, die ihm zur 
Kenntnis gelangen, an andere Stellen übermittelt. Die Durchführung von Wartungs-
arbeiten mit der Möglichkeit der Kenntniserlangung personenbezogener Daten 
durch Stellen außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/680 ist 
nur zulässig, wenn sie erforderlich sind und bei einer Übermittlung die Vorausset-
zungen des § 64 oder 65 vorliegen.

§ 51 
Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten an die Berliner Beauftragte oder den Berliner 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie ihm 
bekannt geworden ist, der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu melden, es sei denn, dass die Verletzung voraussichtlich 
zu keiner Gefahr für die Rechtsgüter natürlicher Personen führt. Erfolgt die Mel-
dung an die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit nicht innerhalb von 72 Stunden, ist die Verzögerung zu 
begründen.

(2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden.

(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest folgende Informationen zu ent-
halten:

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten, die, soweit möglich, Angaben zu den Kategorien und der ungefähren 
Anzahl der betroffenen Personen, zu den betroffenen Kategorien personenbe-
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zogener Daten und zu der ungefähren Anzahl der betroffenen personenbezo-
genen Datensätze zu enthalten hat,

2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten oder 
einer sonstigen Person oder Stelle, die weitere Informationen erteilen kann,

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung und

4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschla-
genen Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung und der getroffenen Maß-
nahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen mit der Meldung 
übermittelt werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzurei-
chen, sobald sie ihm vorliegen.

(5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten zu dokumentieren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusam-
menhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaß-
nahmen zu umfassen.

(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten perso-
nenbezogene Daten betroffen sind, die von einem oder an einen Verantwortlichen 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden, sind 
die in Absatz 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwortlichen unver-
züglich zu übermitteln.

(7) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichtigungen über Verlet-
zungen des Schutzes personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 52 
Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen 

des Schutzes personenbezogener Daten

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussicht-
lich eine erhebliche Gefahr für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat 
der Verantwortliche die betroffenen Personen unverzüglich über den Vorfall zu 
benachrichtigen.
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(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und einfacher Sprache 
die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben 
und zumindest die in § 51 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 genannten Informationen und 
Maßnahmen zu enthalten.

(3) Von der Benachrichtigung nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn

1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheits-
vorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Daten angewandt 
wurden; dies gilt insbesondere für Vorkehrungen, durch die die Daten für unbe-
fugte Personen unzugänglich gemacht wurden;

2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verletzung getroffene Maßnah-
men sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach keine erhebliche 
Gefahr im Sinne des Absatzes 1 mehr besteht, oder

3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre; in diesem Fall 
hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maß-
nahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam 
informiert werden.

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die oder der 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit förmlich feststellen, 
dass ihrer oder seiner Auffassung nach die in Absatz 3 genannten Voraussetzun-
gen nicht erfüllt sind. Hierbei hat sie oder er die Wahrscheinlichkeit zu berücksich-
tigen, dass die Verletzung eine erhebliche Gefahr im Sinne des Absatzes 1 zur 
Folge hat.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Absatz 1 kann unter 
den in § 42 Absatz 2 genannten Voraussetzungen aufgeschoben, eingeschränkt 
oder unterlassen werden, soweit nicht die Interessen der betroffenen Person auf 
Grund der von der Verletzung ausgehenden erheblichen Gefahr im Sinne des 
Absatzes 1 überwiegen.
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§ 53 
Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Tech-
nologien, auf Grund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter betrof-
fener Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der 
Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für die betroffenen Personen 
durchzuführen.

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich 
hohem Gefahrenpotential kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgenabschät-
zung vorgenommen werden.

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutz-
beauftragten an der Durchführung der Folgenabschätzung zu beteiligen.

(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten der von der Verarbeitung betroffe-
nen Personen Rechnung zu tragen und zumindest Folgendes zu enthalten:

1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und 
der Zwecke der Verarbeitung,

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbei-
tungsvorgänge in Bezug auf deren Zweck,

3. eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen 
und

4. die Maßnahmen, mit denen bestehenden Gefahren abgeholfen werden soll, 
einschließlich der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der Verfahren, 
durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben nachgewiesen werden sollen.

(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzufüh-
ren, ob die Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgenabschät-
zung ergeben haben.



72

Teil 3 Bestimmungen für Verarbeitungen

§ 54 
Zusammenarbeit mit der oder dem Berliner Beauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit

Der Verantwortliche hat mit der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zusammen-
zuarbeiten.

§ 55 
Anhörung der oder des Berliner Beauftragten  

für Datenschutz und Informationsfreiheit

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden 
Dateisystemen die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit anzuhören, wenn

1. aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach §  53 hervorgeht, dass die 
Verarbeitung trotz Abhilfemaßnahmen eine erhebliche Gefahr für die Rechts-
güter der betroffenen Personen zur Folge hätte oder

2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Technolo-
gien, Mechanismen oder Verfahren, eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgü-
ter der betroffenen Personen zur Folge hat.

Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann 
eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach 
Satz 1 unterliegen.

(2) Der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
sind im Falle des Absatzes 1 vorzulegen:

1. die nach § 53 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung,

2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortli-
chen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteilig-
ten Auftragsverarbeiter,

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung,
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4. Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Personen vorge-
sehenen Maßnahmen und Garantien und

5. Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten. Auf Anforde-
rung sind ihr oder ihm zudem alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die 
sie oder er benötigt, um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbeson-
dere die in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der betrof-
fenen Personen bestehenden Gefahren und die diesbezüglichen Garantien 
bewerten zu können.

(3) Falls die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vor-
gaben verstoßen würde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht 
ausreichend ermittelt oder keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen getroffen hat, 
kann sie oder er dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverar-
beiter innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen nach Einleitung der Anhörung 
schriftliche Empfehlungen unterbreiten, welche Maßnahmen noch ergriffen wer-
den sollten. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit kann diese Frist um einen Monat verlängern, wenn die geplante Verarbei-
tung besonders komplex ist. Sie oder er hat in diesem Fall innerhalb eines Monats 
nach Einleitung der Anhörung den Verantwortlichen und gegebenenfalls den Auf-
tragsverarbeiter über die Fristverlängerung zu informieren.

(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufgaben-
erfüllung des Verantwortlichen und ist sie daher besonders dringlich, kann er mit 
der Verarbeitung nach Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 3 
Satz 1 genannten Frist beginnen. In diesem Fall sind die Empfehlungen der oder 
des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Nachhinein 
zu berücksichtigen und sind die Art und Weise der Verarbeitung daraufhin gege-
benenfalls anzupassen.

§ 56 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungs-
tätigkeiten zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat die 
folgenden Angaben zu enthalten:



74

Teil 3 Bestimmungen für Verarbeitungen

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls 
des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und die Kontakt-
daten der oder des Datenschutzbeauftragten,

2. die Zwecke der Verarbeitung,

3. die Herkunft regelmäßig empfangener personenbezogener Daten,

4. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

5. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden sollen,

6. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten,

7. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling,

8. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener 
Daten an Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation 
sowie geplante Übermittlungen,

9. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die Überprüfung der Erforder-
lichkeit der Speicherung der verschiedenen Kategorien personenbezogener 
Daten,

10. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß § 50 und

11. Kategorien zugriffsberechtigter Personen oder Personengruppen.

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbei-
tungen zu führen, die er im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt, das Folgen-
des zu enthalten hat:

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes Verantwort-
lichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenen-
falls der oder des Datenschutzbeauftragten,

2. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Stellen in 
einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation unter Angabe des 
Staates oder der Organisation und

3. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß § 50.
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich oder 
elektronisch zu führen.

(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre Ver-
zeichnisse der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit zur Verfügung zu stellen.

§ 57 
Datenschutz durch Technikgestaltung und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für 
die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung selbst angemessene 
Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam 
umzusetzen, und die sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen einge-
halten und die Rechte der betroffenen Personen geschützt werden. Er hat hierbei 
den Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, den Umfang, die 
Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren 
für die Rechtsgüter der betroffenen Personen zu berücksichtigen. Insbesondere 
sind die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung 
von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten, so wenig personen-
bezogene Daten wie möglich zu verarbeiten (Datensparsamkeit). Personenbezo-
gene Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu pseu-
donymisieren, soweit dies nach dem Verarbeitungszweck möglich ist.

(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen zu treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen grundsätzlich nur 
solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden können, deren Verarbeitung 
für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Dies betrifft die 
Menge der erhobenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist 
und ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbesondere gewährleisten, 
dass die Daten durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer unbestimmten 
Anzahl von Personen zugänglich gemacht werden können.
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§ 58 
Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so weit 
wie möglich zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener Personen zu 
unterscheiden. Dies betrifft insbesondere folgende Kategorien:

1. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie eine Straftat 
begangen haben,

2. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie in naher 
Zukunft eine Straftat begehen werden,

3. strafrechtlich Verurteilte,

4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte Tatsachen darauf 
hindeuten, dass sie Opfer einer Straftat sein könnten, und

5. andere Personen im Zusammenhang mit einer Straftat oder Personen, die mit 
den in den Nummern 1 bis 3 genannten Personen in Kontakt oder in Verbin-
dung stehen.

§ 59 
Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie möglich danach zu 
unterscheiden, ob personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf persönlichen 
Einschätzungen beruhen. Zu diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der 
jeweiligen Verarbeitung möglich und angemessen ist, Beurteilungen, die auf per-
sönlichen Einschätzungen beruhen, als solche kenntlich machen. Es muss außer-
dem feststellbar sein, welche Stelle die Unterlagen führt, die der auf einer persön-
lichen Einschätzung beruhenden Beurteilung zugrunde liegen.

§ 60 
Verfahren bei Übermittlungen

(1) Der Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr 
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aktuell sind, nicht übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu die-
sem Zweck hat er, soweit dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qua-
lität der Daten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder 
Übermittlung personenbezogener Daten hat er zudem, soweit dies möglich und 
angemessen ist, Informationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, die 
Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten sowie deren 
Aktualität zu beurteilen.

(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere 
Bedingungen, so hat bei Datenübermittlungen die übermittelnde Stelle den Emp-
fänger auf diese Bedingungen und die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. Die 
Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend markiert 
werden.

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und auf Einrichtungen und sonstige Stellen, die nach den 
Kapiteln 4 und 5 des Titels V des Dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union errichtet wurden, keine Bedingungen anwenden, die nicht 
auch für entsprechende innerstaatliche Datenübermittlungen gelten.

§ 61 
Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten 

sowie Einschränkung der Verarbeitung

(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn 
sie unrichtig sind und unvollständige Daten zu vervollständigen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke angemessen ist.

(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
wenn ihre Verarbeitung unzulässig ist, sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung gelöscht werden müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich ist.

(3) § 44 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Sind unrichtige personen-
bezogene Daten oder personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt wor-
den, ist auch dies dem Empfänger mitzuteilen.
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(4) Unbeschadet von in Rechtsvorschriften festgesetzten Höchstspeicher- oder 
Löschfristen hat der Verantwortliche für die Löschung von personenbezogenen 
Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung 
angemessene Fristen vorzusehen und durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen 
sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden.

§ 62 
Protokollierung

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter mindestens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu protokollie-
ren:

1. Erhebung,

2. Veränderung,

3. Abfrage,

4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,

5. Kombination und

6. Löschung.

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, 
die Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie 
möglich die Identität der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt 
oder offengelegt hat, und die Identität des Empfängers der Daten festzustellen.

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprüfung der Rechtmäßig-
keit der Datenverarbeitung durch die Datenschutzbeauftragte oder den Daten-
schutzbeauftragten, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit und die betroffene Person sowie für die 
Eigenüberwachung, für die Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der per-
sonenbezogenen Daten und für Strafverfahren verwendet werden.

(4) Die Protokolldaten sind nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrer Erstellung zu 
löschen.
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(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle der 
oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit auf 
Anforderung zur Verfügung zu stellen.

§ 63 
Vertrauliche Meldung von Verstößen

Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm vertrauliche Meldungen über in 
seinem Verantwortungsbereich erfolgende Verstöße gegen Datenschutzvorschrif-
ten zugeleitet werden können.

Kapitel 5  
Datenübermittlungen an Drittstaaten  
und an internationale Organisationen

§ 64 
Allgemeine Voraussetzungen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Drittstaaten oder 
an internationale Organisationen ist bei Vorliegen der übrigen für Datenübermitt-
lungen geltenden Voraussetzungen zulässig, wenn

1. die Stelle oder internationale Organisation für die in §  30 Absatz 1 und 2 
genannten Zwecke zuständig ist und

2. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des Vorliegens eines 
Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und des zu 
berücksichtigenden öffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu unterblei-
ben, wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und die elemen-
taren Menschenrechte wahrender Umgang mit den Daten beim Empfänger nicht 
hinreichend gesichert ist oder sonst überwiegende schutzwürdige Interessen einer 
betroffenen Person entgegenstehen. Bei seiner Beurteilung hat der Verantwort-
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liche maßgeblich zu berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen ange-
messenen Schutz der übermittelten Daten garantiert.

(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach Absatz 1 
übermittelt werden sollen, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen 
Stelle des anderen Mitgliedstaats genehmigt werden. Übermittlungen ohne vor-
herige Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich 
ist, um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines 
Staates oder für die wesentlichen Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und 
die vorherige Genehmigung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Fall des 
Satzes 2 ist die Stelle des anderen Mitgliedstaats, die für die Erteilung der Geneh-
migung zuständig gewesen wäre, unverzüglich über die Übermittlung zu unterrich-
ten.

(4) Der Verantwortliche, der Daten nach Absatz 1 übermittelt, hat durch geeig-
nete Maßnahmen sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten Daten 
nur dann an andere Drittstaaten oder andere internationale Organisationen wei-
terübermittelt, wenn der Verantwortliche diese Übermittlung zuvor genehmigt hat. 
Bei der Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung hat der Verantwortli-
che alle maßgeblichen Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere die Schwere 
der Straftat, den Zweck der ursprünglichen Übermittlung und das in dem Dritt-
staat oder der internationalen Organisation, an den oder an die die Daten weiter-
übermittelt werden sollen, bestehende Schutzniveau für personenbezogene 
Daten. Eine Genehmigung darf nur dann erfolgen, wenn auch eine direkte Über-
mittlung an den anderen Drittstaat oder die andere internationale Organisation 
zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung kann auch 
abweichend geregelt werden.

§ 65 
Datenübermittlung bei geeigneten Garantien

(1) Liegt entgegen §  64 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss nach Artikel 36 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen des § 64 auch dann zulässig, wenn
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1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten vorgesehen sind oder

2. der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die bei der Übermittlung 
eine Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass geeignete Garantien für 
den Schutz personenbezogener Daten bestehen.

(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2 zu doku-
mentieren. Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität 
des Empfängers, den Grund der Übermittlung und die übermittelten personenbe-
zogenen Daten zu enthalten. Sie ist der oder dem Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Verantwortliche hat die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit jährlich über Übermittlungen zu 
unterrichten, die auf Grund einer Beurteilung nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt 
sind. In der Unterrichtung kann er die Empfänger und die Übermittlungszwecke 
angemessen kategorisieren.

§ 66 
Datenübermittlung ohne geeignete Garantien

(1) Liegt entgegen §  64 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss nach Artikel 36 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen auch keine geeigneten 
Garantien im Sinne des § 65 Absatz 1 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen des §  64 auch dann zulässig, wenn die Übermittlung 
erforderlich ist

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person,

2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffent liche 
Sicherheit eines Staates,

4. im Einzelfall für die in § 30 genannten Zwecke oder

5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen im Zusammenhang mit den in § 30 genannten Zwecken.
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(2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach Absatz 1 abzusehen, 
wenn die Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an der 
Übermittlung überwiegen.

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 65 Absatz 2 und 3 entsprechend.

§ 67 
Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten

(1) Der Verantwortliche kann bei Vorliegen der übrigen für die Datenübermitt-
lung in Drittstaaten geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall perso-
nenbezogene Daten unmittelbar an nicht in § 64 Absatz 1 Nummer 1 genannte 
Stellen in Drittstaaten übermitteln, wenn die Übermittlung für die Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich ist und

1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche 
Interesse an einer Übermittlung überwiegen,

2. er die Übermittlung an die in §  64 Absatz 1 Nummer 1 genannten Stellen 
für wirkungslos oder ungeeignet hält, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden kann, und

3. er dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mitteilt und ihn darauf hin-
weist, dass die übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet werden 
dürfen, in dem ihre Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist.

(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in § 64 Absatz 1 Num-
mer 1 genannten Behörden unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, 
sofern dies nicht wirkungslos oder ungeeignet ist.

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 65 Absatz 2 und 3 entsprechend.

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat der Verantwortliche den Empfänger 
zu verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten nur für den Zweck zu 
verarbeiten, für den sie übermittelt worden sind.

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und 
der polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt.
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Kapitel 6  
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden

§ 68 
Gegenseitige Amtshilfe

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat den Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder sowie in den 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Informationen zu übermitteln und 
Amtshilfe zu leisten, soweit dies für eine einheitliche Umsetzung und Anwendung 
der Richtlinie (EU) 2016/680 erforderlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere 
Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen 
um Konsultation oder um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen.

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich 
und spätestens innerhalb eines Monats nach deren Eingang nachzukommen.

(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
darf Amtshilfeersuchen nur ablehnen, wenn

1. sie oder er für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die 
sie oder er durchführen soll, nicht zuständig ist oder

2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Rechtsvorschriften verstoßen würde.

(4) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat die ersuchende Aufsichtsbehörde des anderen Staates über die Ergebnisse 
oder gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen zu informieren, die 
getroffen wurden, um dem Amtshilfeersuchen nachzukommen. Sie oder er hat im 
Fall des Absatzes 3 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens zu erläutern.

(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat die Informationen, um die sie oder er von der Aufsichtsbehörde des anderen 
Staates ersucht wurde, in der Regel elektronisch und in einem standardisierten 
Format zu übermitteln.
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(6) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat Amtshilfeersuchen kostenfrei zu erledigen, soweit sie oder er nicht im Einzelfall 
mit der Aufsichtsbehörde des Bundes, des jeweiligen Landes oder des anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union die Erstattung entstandener Ausgaben 
vereinbart hat.

(7) Ein Amtshilfeersuchen der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten; hierzu 
gehören insbesondere der Zweck und die Begründung des Ersuchens. Die auf das 
Ersuchen übermittelten Informationen dürfen ausschließlich zu dem Zweck ver-
wendet werden, zu dem sie angefordert wurden.

Kapitel 7  
Haftung und Sanktionen

§ 69 
Schadensersatz und Entschädigung

(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die nach einer nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Vorschrift rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er 
oder sein Rechtsträger der betroffenen Person zum Schadensersatz verpflichtet. 
Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer nicht-automatisierten Verarbeitung der 
Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortlichen zurückzuführen ist.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betrof-
fene Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht ermitteln, welcher von mehreren beteiligten Verantwortlichen den Schaden 
verursacht hat, so haftet jeder Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger.

(4) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen Per-
son mitgewirkt, ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwen-
den.
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(5) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjäh-
rungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 70 
Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften

Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen im Rah-
men von Tätigkeiten nach § 30 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 findet § 29 entspre-
chende Anwendung.

Teil 4  
Besondere Verarbeitungssituationen außerhalb des 

Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679  
und der Richtlinie (EU) 2016/680

§ 71 
Öffentliche Auszeichnungen und Ehrungen

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Auszeichnungen oder Ehrun-
gen dürfen die zuständigen Stellen sowie die von ihnen besonders beauftragten 
Stellen die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten einschließlich beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen 
Person verarbeiten. Die Verarbeitung dieser Daten für andere Zwecke ist nur mit 
Einwilligung der betroffenen Person zulässig.

(2) Auf Anforderung der in Absatz 1 genannten Stellen dürfen andere öffentliche 
Stellen die zur Vorbereitung der Auszeichnung oder Ehrung erforderlichen Daten 
übermitteln.

(3) Die Artikel 13, 14, 15 und 19 der Verordnung (EU) 2016/679 sind nicht anzu-
wenden.
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Teil 5  
Schlussvorschrift

§ 72 
Übergangsvorschriften

(1) Vor dem 6. Mai 2016 eingerichtete automatisierte Verarbeitungssysteme 
sind in Ausnahmefällen, in denen dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden ist, spätestens bis zum 6. Mai 2023 mit § 62 Absatz 1 und 2 in Einklang 
zu bringen.

(2) Die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Amt 
befindliche Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gilt als 
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 ernannt. Ihre oder seine statusrechtliche Stellung bleibt 
unberührt. Die Amtszeit gilt nach § 9 Absatz 3 Satz 1 als zum 28. Januar 2016 
begonnen. Der Aushändigung einer Ernennungsurkunde bedarf es nicht.
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